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vollständige Trennung von Staat und Kirche
— Glaube und Religion muss Privatsache sein.

— Die Trennung allein verbürgt die konfessionelle Gleichbehandlung.
— Die Trennung allein führt zur Religionsfreiheit.
— Staats- und Landeskirchen sind mit der Konzeption des modernen Staates unvereinbar. Er hat neutral zu sein.

Eidgenössische Volksinitiative
betreffend die vollständige Trennung von Staat und Kirche.

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger

stellen hiermit, gestützt auf Art. 121 der Bundesverfassung und
gemäss Bundesgesetz vom 23. März 1962 über das Verfahren bei
Volksinitiative auf Revision der Bundesverfassung, das Begehren: Die
Bundesverfassung sei durch den nachfolgenden Art. 51 zu ergänzen:

Art. 51
"Kirche und Staat sind vollständig getrennt".
Der für das Zustandekommen des Volksbegehrens massgebende Text ist
der obige, deutsche Text.

Übergangsbestimmungen. Art. 11.
1 Für die Aufhebung der bestehenden Verbindungen zwischen Kirche

und Staat wird den Kantonen eine Übergangsfrist von zwei Jahren vom
Datum des Inkrafttretens des Artikel 51 der Bundesverfassung
eingeräumt.

2 Mit dem Inkrafttreten von Artikel 51 der Bundesverfassung sind die
Kantone nicht mehr befugt, Kirchensteuern einzuziehen.

Rückzugklausel: Die Herren Dr. Fritz Tanner, Nationalrat, In der Halder
Gfenn, 8603 Schwerzenbach; lic. iur. Fritz Dutler, Rechtskonsulent, Vik
toriastrasse 33, 3013 Bern, und Ludwig A. Minelli, Journalist, Hans Roell
Strasse 4, 8127 Förch, als Unterzeichner der Verfassungsinitiative auf
Einführung der vollständigen Trennung von Kirche und Staat, sind befug
die Initiativesowohl zugunsten eines Gegenvorschlages der Bundesversammlung

als auch ohne Vorbehalt zurückzuziehen.

Patronat: Karl Diener, Dir. Haselstudstr. 12, 8636 Wald ZH; Dr. Paul
Ehinger, Bernstr. 51, 3032 Hinterkappelen: Pfarrer Jean-Paul Emery,
1257 Landecy: Frau Dr. G. Feigenwinter, Prattelerstr. 19, 4127 Birs-
felden; Dr. iur. Robert Kehl, Frymannstr. 82, 8000 Zürich; Gerhard
Lehmann, Fürsprech, Bahnstr. 79, 3000 Bern; Kurt de Lorenzo,
Universitätsassistent, Idaplatz 3, 8000 Zürich; Prof. Dr. iur. Pierre de
Mestral, Grand Place 1, 1800 Vevey; Dr. Emil Senn, Wildstr. 12,
3005 Bern; Lucien Tronchet, Präsident der Sozialdemokratischen
Partei der Stadt Genf, rue Gautier 3, 1201 Genf.

Politische Gemeinde: Kanton:

Nr. Name + Vorname (ausschreiben, eigenhändig) Beruf
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Beachten Sie: Diesen Bogen dürfen bloss Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der gleichen politischen Gemeinde wohnen
(Wohngemeinde oben eintragen) **

Stimmberechtigt und demgemäss auch unterschriftenberechtigt sind jede
Schweizer Bürgerin und jeder Schweizerbürger, die das 20. Altersjahr
zurückgelegt haben und im übrigen nach der Gesetzgebung des Kantons, in
welchen sie ihren Wohnsitz haben, nicht vom Aktivbürgerrecht
ausgeschlossen sind.

Art. 2 des Initiativgesetzes lautet:
1. Der Bürger, der das Begehren stellen will, hat es eigenhändig zu

unterzeichnen.

2. Wer eine andere Unterschrift als die seinige beisetzt, macht sich strafbar

(Art. 282 des Strafgesetzes).

Die Amtsperson bescheinigt hiermit, dass die obigen Unterzeichneten
der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten in der

Gemeinde stimmberechtigt sind.

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift
und amtliche Eigenschaft) :

den

Die Bescheinigung holen wir selber ein. Die unterzeichnete Volksinitiative ist zu senden an:

Schweiz. Aktionskomitee für die Trennung von Staat und Kirche, Postfach 92, 3000 Bern 25 Postcheckkonto Bern 30 - 1 197

Haben Sie Fragen? Unser Sekretariat beantwortet sie. Telefon 031 - 42 74 72 / 031 - 42 01 15
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